
Gemeinde Willstätt 
Ortenaukreis 

 
 

SATZUNG 
 

über die Form der öffentlichen Bekanntmachungen 
 

vom 27. Oktober 1981 
 
 
 

Aufgrund des § 4 der GO für Baden-Württemberg vom 25. Juli 1955 
(G.Bl. S. 129) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Dezem-
ber 1975 (G.Bl. 1976 S. 1) in Verbindung mit § 1 der Ersten 
Verordnung des Innenministeriums zur Durchführung der Gemeinde-
ordnung vom 13. Februar 1976 (G.Bl. S. 177) in der Fassung vom 
25. Juni 1981 (G.Bl. S. 441) hat der Gemeinderat am 27. Oktober 
1981 folgende Satzung beschlossen: 

 
 
§ 1 

 
(1) Öffentliche Bekanntmachungen werden durch Einrücken in das 

Verkündigungsblatt der Gemeinde Willstätt durchgeführt.  
 
(2)  Als Tag der Bekanntmachung gilt der Ausgabetag des 

amtlichen Verkündigungsblattes. 
 
 

§  2 
 

Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft, 
gleichzeitig tritt die Satzung über die Form der öffentlichen 
Bekanntmachung vom 7. August 1975 außer Kraft. 
 
 
 
 
 

Willstätt, den 27. Oktober 1981   Der Bürgermeister 
 
 
 


